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W a h l a u s s c h r e i b e n

für die Wahl der Mitglieder der Schulkonferenz

Nach § 131 des Hessischen Schulgesetzes sind am

Gymnasium Taunusstein
die Mitglieder der Schulkonferenz zu wählen.

Die Schulkonferenz besteht am Gymnasium Taunusstein mit den Jahrgangsstufen 
5 bis 13 aus

1 3  M i t g l i e d e r n.

Den Vertreterinnen und Vertretern der Lehrkräfte stehen 6 Sitze, denen der Eltern 3 Sitze und denen der Schülerinnen und Schüler 3 Sitze zu. Hinzu kommt der Schulleiter/die Schulleiterin als 13. Mitglied.

Die Mitglieder der Schulkonferenz werden von den Mitgliedern der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte, des Schulelternbeirates und des Schülerrates jeweils in Wahlversammlungen dieser Gremien gewählt. Dabei ist anzustreben, dass Frauen und Männer zu gleichen Teilen in der Schulkonferenz vertreten sind.

In die Schulkonferenz wählbar sind neben den Mitgliedern der genannten Gremien jedes Elternteil einer minderjährigen Schülerin oder eines minderjährigen Schülers. Die Rechte und Pflichten der Eltern nach § 100 des Hessischen Schulgesetzes nehmen wahr:

1. die nach bürgerlichem Recht für die Person des Kindes Sorge-

berechtigten,

2. anstelle oder neben den Personensorgeberechtigten diejenigen,

denen die Erziehung des Kindes mit Einverständnis der Perso-

nensorgeberechtigten anvertraut oder mitanvertraut ist; das

Einverständnis ist der Schule schriftlich nachzuweisen.

Wählbar sind die Schülerinnen und Schüler, die mindestens die Jahrgangsstufe 8 erreicht haben.

Eltern und Schülerinnen und Schüler, die nicht Mitglieder des Schulelternbeirates oder des Schülerrates sind, benötigen für ihre Kandidatur eine Wählbarkeitsbescheinigung, in der der Schulbesuch des minderjährigen Kindes oder der Schülerin oder des Schülers bestätigt wird. Die Wählbarkeitsbescheinigungen werden von dem Unterzeichner während der Dienststunden ausgestellt.

Die Wahlen werden nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) durchgeführt.

Die Wahlversammlung der 

Mitglieder der Gesamtkonferenz findet am

Montag, dem 05.10.2009, um 09.40 Uhr im Lehrerzimmer,

die der Mitglieder des Schülerrats findet am  

Donnerstag, dem 08.10.2009, in der 5. Stunde in der Cafeteria

und die der Mitglieder des Schulelternbeirates am
Dienstag, dem 06.10. 2009, um 20.00 Uhr in der Cafeteria statt.

Ich lade hiermit die Mitglieder der Gesamtkonferenz und in Absprache mit dem Vorsitzenden des Schülerrates die Mitglieder des Schülerrates zu den Wahlversammlungen sehr herzlich ein. Die Mitglieder des Schulelternbeirates werden von dessen Vorsitzenden zur Wahl eingeladen.

Tag des Erlasses dieses Wahlausschreibens:

16. September 2009
in Taunusstein-Bleidenstadt

Bodenheimer
         -OStD-

    Schulleiter

Ausgehängt am 16.09.2009 bis zum Abschluss der Stimmabgabe

Weitergegeben an alle Eltern und Schüler/innen über die Klassenlehrer/innen ab 15.09.09.

(Die Klassenlehrer/innen machen die Weitergabe im Klassenbuch/im Stundenbericht aktenkundig.)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Anmerkung:

Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte hat bereits in ihrer Sitzung am 16.10.1997, der Schulelternbeirat in seiner Sitzung am 14.10.1997 und der Schülerrat ebenfalls im Jahre 1997 die Durchführung der Wahl als Persönlichkeitswahl und die Mindestzahl von 11 Sitzen beschlossen. Neue Beschlüsse wurden seitdem nicht gefasst.

Hinweis: Nach § 131 Abs. 3 Hessisches Schulgesetz werden künftig keine persönlichen Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Mitglieder der Schulkonferenz gewählt. Scheidet ein Mitglied aus oder ist es zeitweilig verhindert, so tritt an seine Stelle ein Ersatzmitglied ein. Als Ersatzmitglied tritt bei Wahlen, die nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt wurden, die nicht gewählte Bewerberin oder der nicht gewählte Bewerber mit der nächsthöheren Stimmenzahl in die Schulkonferenz ein.
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